
GeneraJi&MIIIDIIung-Neummd,lelzfpte Taguog 

22. ersuchl den Generalsekretllr. die Vetsammlung über 
die Maßnnhmen untenichtet zu hnIten, die er ergreift. um die 
weite Verbreitung und Förderung der ErkUltung zu gewähr
leisten; 

23. ersuchl den GeneralsekretlI QlffJenlem, ihr auf ihrer 
einundfllnfzigsten 'Thgung einen Bericht über die zur Durch
flihrung dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen vorzulegen; 

24. beschließt. die Frage des Versehwinden\asse\lS von 
Personen und insbesondere der Verwirklichung der ErkUltung 
auf ihrer einundfilnfzigsten 'Thgung unter dem Unterpunkt 
"Menschenrechtsfragen. einschließlich anderer Ansätze zur 
besseren Gewährleistung der Menschenrechte und Grund
freiheiten" zu behandeln. 

94. Plenarsittung 
23. Dezember 1994 

49/194. Stärkung der RecbfpfaatUo:hkeIt 

Die Generalvenammlung. 

unter Hinweis daraIif, daß sich die Mitgliedstaaten mit der 
Annahme der Allgemeinen ErkUItung der Menschenrechte" 
verpflichtet hnben. in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen auf die allgemeine Achtung und Eiobalhlng der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken, 

in der festen tJberteugung, daß der Herrschaft des Rechts, 
wie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte betont 
wird. wesentliche Bedeutung t1Ir den Schutz der Menschen
rechte zukommt, 

sowie davon fiberzeugt, daß die Staaten im Rabmen ihrer 
eigenen innerstaatlichen Rechts- und Justizsysteme geeignete 
zivil-. straf- und verwaltungsrechtliche Rechtsbehelfe gegen 
Menschenrechtsverletzungen vorsehen müssen, 

in Anerkennung der bedeutsamen Rolle. die das Sekre
tariats-Zentrum t1Ir Menschenrechte bei der Unterstützung der 
einze1staatlichen Maßnahmen zur Stärkung der rechtsstaatli
ehen Institutionen spielen kann, 

unter Hinweis auf die Empfehlnng der Weltkonferenz über 
Menschenrechte, im Rabmen der Vereinten Nationen ein vom 
Sekretariats-Zentrum t1Ir Menschenrechte zu kOOtdinierendes 
umfassendes Programm zu schaffen, das den Staaten bei der 
Aufgabe des Aufbaus und der Stlirkung angemessener na
tionaler Strukturen behilflich sein soll, die eine unmittelbare 
Wirknng auf die aIIgenteine Einhnltung der Menschenrechte 
und die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ausllben""; 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 481132 vom 
20. Dezember 1993 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
19941S0derMenscbenrechtskommison vom 4. März 1994"', 

1. begri4fJt den gemäß Resolution 481132 vorgelegten 
Bericht des Genera1sekretlirs'·'; 

2. nimmt mit Interesse Kennmls von den in dem Bericht 
des Generalsekretlirs vorgelegten Vorschlligen zur Stärkung 

1<0 AlCONP.1S7J24 (Tell!), Kap. m. AbschnItt U. zure,. 69. 
lot Al49/S 12. 

des Programms t1Ir Beratende Dienste und tlX:hoisc1te Hilfe des 
Se1a'etariats-Zentrums t1Ir Menschenrechte, womit den 
Empfehlungen der Weltkonferenz über Menschenrechte 
betreffend die Gewilhrung von Hilfe an die Staaten bei der 
Stlirkung ihrer rechtssfaatlichen Institutionen entsplOchen 
werden soll; 

3. wilrdJgt die Anstrengungen. die das Zentrum unter
nimmt, um mit den begrenzten ihm zur Verfllgung stehenden 
finanziellen und personellen Ressourcen seinen ständig 
Zlmehmenden Aufgnben naooZllkommen; 

4. gibt Ihmr tiefen Besorgnis Ausdruck über die geringen 
Mittel, die dem Zentrum zur Erff11Iung seiner Aufgaben zur 
Verfilgung stehen; 

5. stellt fest, daß das Programm t1Ir Beratende Dienste 
und technische Hilfe nicht über genflgend Mittel verfilgt, um 
maßgebliche finanzielle Unterstützung t1Ir eioze1staatliche 
Projekte bereitzustellen, die eine unmittelbare Wirknng auf die 
Verwirklichung der Menschenrechte und die Wahrung der 
Rechtssfaatlichkclt haben, in LIIndern, die sich diesen Zielen 
zwar verschrieben haben, sich jedoch wirtschaftliche Schwie
rigkeiten gegeni!bersehen; 

6. ersuchl den Generalsekretlir, zu untersuchen, welche 
Möglichkeiten bestehen, von allen in Betracht kODlDleDden 
Institutionen des Systems der Vereinten Nationen, so auch von 
den Finanzinstitutionen, im Rabmen ihres jeweiligen Mandats 
technische und finanzielle Hilfe zur Stlirknng der Verwirkli
chung der Menschenrechte und der Wahrung der Rechts
staatlichkeit zu erhnlten; 

7. ersuchl den Generalsekretlir QlffJenlem, der General
versamm1nng auf ihrer fünfzigsten 'Thgung einen Bericht über 
die Ergebnisse der Kontakte vorzulegen, die er gemäß Ziffer 6 
aufgenommen bat, sowie über sonstige Entwicklungen, die mit 
der UmsetZllDg der genannten EmpfehInng der Weltkonferenz 
über Menschenrechte im Zusammenhang stehen''''. 

94. Plenarsitvlng 
23. Dezember 1994 

49/195. Stärkung des SekretarlaI5-Zenh ums für Men. 
schenrechte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/135 vom 
15. Dezember 1989,45/180 vom 21. Dezember 1990,46/111 
und 46/118 vom 17. Dezember 1991, 47/lZ7 vom 18. Dezem
ber 1992 und 481129 und 481141 vom 20. Dezember 1993 
sowie eingedenk aller einschlägigen Resolutionen des 
Wu1schafts.. und Sozialrats und der Menschenrechtskommis
sion; 

in Anbetrachl dessen, daß die Förderung der allgenteinen 
Achtung und Einhnltung der Menschenrechte und Grund
freiheiten eines der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Hauptziele der Vereinten Nationen und ein 
vorrangiger Tiitigkeitsbereich der Organisation ist, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretlir in seinen 
Beriehten von 1992 und 1994 über die Tiltigkeit der Vereinten 
Nationen festgestellt bat, daß die Charta der Vereinten Natio
nen die Förderung der Menschenrechte als eines ihrer v0rran
gigen Ziele auf die gleiche Stufe stellt wie die Förderung der 



Entwicklung und die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen sicherb.eit"" und daß die stlIndig steigende bbl 
von AntriIgen die ArbeItsbelastung des Sekretariats-Zentrums 
fI!r Menschenrechte hat ansteigen 1assen und immer hiIhere 
Anforderungen an seine Ressourcen stellt''', 

unter BerUckalchtlgung dessen, daß die im Juni 1993 in 
Wien abgehaltene WeItkonferenz über Menschenrechte, 
besorgt lIber das wachsende Ungleichgewicht zwischen der 
Tätigkeit des Zentrums und den dafIIr zur Verfilgung stehen
den personellen, finanziellen und sonstigen Mitteln und unter 
Berllcksichtigung der fI!r andere wichtige Progl'BllUlle der 
Vmeinten Nationen benötigten Mittel den GeneralsekretlI und 
die Generalversammlung in der Erklärung und dmn Aktions
programm' von Wien ersucht hat, unverzf1glich Schritte zu 
unternehmen, um die Mittel fI!r das Menschenrechtsprognunm 
im Rahmen der gegenwiirtigen und kfinftigen ordentlichen 
RmlShaite der Vereinten Nationen erheblich aufzustocken, und 
dringend Schritte zur Erlangung erhöhter außeJ:plamnlißiger 
Mittel zu unternehmen''', 

sowie unter BerUckalchtlgung der Schaffung des Postens 
des Hohen Kommi""""l der Vereinten Nationen fI!r Men

. schenrechte sowie des Mandats fI!r diesen Posten, einschließ
lich seiner Koordinierungsagabe und seiner Gesamtalifsicht 
lIber das Zentrum, sowie der von der Generalversammlung in 
Resolution 48/141 ausgesprochenen Bitte um die Bereit
stellung der erforderlichen Mitarbeiter und Ressourcen, um 
dem Hohen Kommissar die ErfiIllung seines Mandats zu 
ermöglichen, 

feT1U!r unter BerUckslchtlgung der Thtsache, daß es unter 
anderem zu den Veran1WortIichkeiten des Hohen Kommisws 
gehört, im Zuge der DurcbfOhrung seines Mandats einen 
Dialog mit allen Regierungen aufzunehmen, mit dmn Ziel, alle 
Menschenrechte zu fI!rdmn und zu schützen, und das in
strumentarium der Vereinten Nationen auf dmn Gebiet der 
Menschenrechte zu rationalisieren, anzupassen, zu stlirken und 
zu straffen, mit dmn Ziel, seine Leistungsfllhigt und Effek
tivität zu verb essern, 

feststeUend, daß die Weltkonferenz über Menschenrechte 
in der Erklärung und dmn Aktionsprogramm von Wien die 
Wichtigkeit der Stärkung des Zentrums hervorgehoben hat''', 

sowie festsreUend, daß die schwierige Finanzlage des 
Zentrums die Anwendung der verschiedenen Verfahren und 
Mechanismen erheblich behiodert hat und sich nachteilig auf 
die Betreuung der mit Menscbenrechtsfragen befaßten Organe 
durch das Sekretariat ausgewirkt hat, 

mit Dank Kennblis nehmend von den Maßnahmen, die der 
Beigeordnete Generalsekretär fI!r Menschenrechte und Leiter 
des Zentrums fI!r Menschenrechte bereits unternommen hat, 
um die Verwa1tung des Zentrums zu verbessern, 

in der Erkenntnis, daß die Arbeitsweise und die Leistungs
flIhigkeit des Zentrums weiter verbessert werden müssen und 
daß dabei besonderes Gewicht auf gute Maaagementprakt 

'" 0jfI:zie/les prtJtclaJ1J der C1eneraJversamm. SielJ8nululvterS&re 
Tagung, &llagel (A/47/1), ZIffer 100 • 

... Ebd.,N_B""' Tagung, &llagel (A/4911). ZIffer 387. 
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gelegt werden muß, damit das Zentrum in der Lage ist, die 
stlIndig zunehmende ArbeitsIast zu bewiltigen, daß gutes 
Management jedoch gleichzeitig durch ZIIlIliIzliche Ressoun:en 
ergänzt werden muß, die den neuen Mandaten Rechnung 
tragen, 

dIlran erinnernd, daß die Menschenrechtskommission in 
ihrem Bericht an die Sonderkommission des Wrrtschafts- und 
Sozialrats erneut erklllrt hat, daß bei der Einstellung der 
Bediensteten al1er RIlnge der Gesichtspunkt als ausschlag
gebend gilt, daß es notwendig ist, ein Höcbstmaß an Leistungs
flIhigkeit, fachlichmn Können und Integritilt zu gewllhrleisten, 
und daß sie ihrer Überzeugung Ausdruck gegeben hat, daß dies 
mit dmn Grundsatz der ausgewogenen geographischen 
Vmteilung vereinbar sei''', sowie eingedenk des Artikels 101 
Absatz 3 der Charta der Vereinten Nationen, 

Kenntnis nehmend von dmn Bericht des GeneraIselmlIII"", 

sowie Kenntnis nehmend von dmn Bericht des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen fI!r Menschenrechte14

", 

1. untersJflI:t die Bmnfihungen des Generalselaetllrs um 
die Stärkung der Rolle und Wichtigkeit des Sekretariata
Zentrums fI!r Menschenrechte unter der Gesamtanfsicht des 
Hohen ICrnnmissars der Vereinten Nationen fIIr Menschen
rechte; 

2. ersucht den GeneralsekretlI und die Mitgliedstasten, 
sicherzustellen, daß im Zeitraum 1994-1995 aus dmn Pro
grammballshalt fI!r den Zweijahreszeitraum 1994-1995'68 
angemessene zusiiIzliche finanzielle, materielle und penoneIIe 
Ressourcen bereitgestellt werden, um es dmn Zentrum und 
dmn Hohen Kommissar ZU ermöglichen, die ihnen von den fI!r 
Menschenrechtsfragen zustlIndigen Organen übertragenen 
Mandate voI1inbaltlich und rechtzeitig zu erffll1en; 

3. fordert den Generalsekretär auf, in den Programm
haushaltsplan, den er fI!r den Zweijahreszeitraum 1996-1997 
vorlegen winl, unter gebf1brender Berllcksichtigung der 
EntwickJungsaktivilllten und sonstiger vorrangiger Tätigkeits
bereiche der Vereinten Nationen ausreichende Human-. und 
F1I1lIIIZreSIIOurcen fI!r die Menschenrechtstiltigkeiten der Ver
einten Nationen aufzunehmen, die der Zunabme der auftrags
gemäßen Tätigkeiten entspxechen, damit das Zentrum und der 
Hohe Kommissar ihre jeweiligen Mandate effizient und 
wirksam erfDllen können; 

4. ersucht den Generalsekretllr, zusIItzliche Human- und 
Finanzressourcen zur Verfllgung zu stellen: 

a) fI!r den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen fI!r 
Menschenrechte. um diesen besser zu beflIhigen, die Tätig
keiten zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte im 
gesamten System der Vereinten Nationen wirksamer zu 
koordinieren. einschließlich der Bereitstellung von Beratenden 
Diensten und technischer Hilfe; 

b) fI!r das Zentrum, um dieses besser zu beflIhigen, al1en 
seinen Mandsten nachzukommen und Verwa1tungs- und Haus-

IM WCN.4I198818S 1I!1d Kmr.1, ZIffer 30. 
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haltsfragen zu behandeln, einscblieBlieh der Bereitstellung von 
Beratenden Diensten; 

c) fiIr den Hohen Kommi ...... und das Zentrum, um diese 
besser ZU hefilhigen, auftragsgemliße operative Aktivitllten 
durchzuftlhren und logistische und administrative Fragen 
wirksam mit anderen zustlIndigen Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen zu koordinieren; 

5. betont, daß zur Zeit zwar Schritte unternommen 
werden, um die administrative Effizienz des Zentrums zu 
verbessern, und daß sie zwar mit Genugtuung von den Maß.. 
nahmen Kenntnis genommen hat, die der Beigeordnete 
Generalsekretär fiIr Menschenrechte und Leiter des Zentrums 
fiIr Menschenrechte vor kurzem ergriffen hat, um die Ver
waltung des Zentrums zu verbessern, daß jedoch weitere 
Schritte unternommen werden sollten, um die derzeitige und 
ldInftige Nutzung der zur Verfl1gung stehenden Human- und 
Finanzressourcen zu analysieren, sowie zusätzliche Maß
nahmen zur weiteren Verbesserung der administrativen 
Effizienz und Wuksamkeit des Zentrums, erforderlichenfalls 
mit entsprechender techniscb.er Hilfe; 

6. ersucht den Generalsekretl!r, der Menschenrechts
kommission auf ihrer einundfilnfzigs!en Thgung einen Zwi
schenbericht und der Generalversammlung auf ihrer fünfzig
sten Thgung einen ahscbIießenden Bericht über die Stärkung 
des Zentrums und Ilher die zur Durcbfllhrung dieser Resolution 
ergrift"enen Maßnahmen vorzulegen. 

94. P1enarsitomg 
23. Devmlberl994 

49/196. Die MImscltemecllfssltuatlon In der Republik 
ßosnien und Herzegowina, der Republik KroatIen 
und der BmuftsrepubIIkJugoslawlen (Serbien und 
Montenegro) 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den ZieIen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erkllirung der Men
schenrechte", den Internationalen Menschenrechtspakten17, 
dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminerung1, der Konvention Ilher die 

. Rechte des Kindes", der Konvention über die Verhlltnng und 
Bestrafung des Völkermordes"", der Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe", der Konvention über die Beseiti
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau" und anderer 
Rechtsakte auf dem Gebiet des humanitären Völkerrechts, 
einschließlich der Genfer Abkommen vom 12. August 1949170 

zum Schulze der Krie~ und der dazugehörigen Zusatz
protokolle von 1977' sowie von den Grundsätzen und den 
Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten der Organisation fiIr 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eingegangen sind, 

"QJt/ejst besorgt Ilher die menschliche Tragödie, die sich im 
Hoheitsgebiet der Republik Bosnien und Herzegowina, der 
Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser
hien und Montenegro) abspielt, sowie über die fortgeselZlen 
massenhaften und systematischen Verletzungen der Men-

1159 Resolutinn 260 A (llI). 

110 Vereinte Na1iomm. Treaty Serks. VoI. 75. Nr. 970-973. 
In Ebd.. VoI. 1125, Nr. 17512 und 17513. 

schenrechte in den unter der Kontrolle der bosnischen Serben 
stehenden Thilen Bosnien und Herzegowinaa und in den unter 
der Kontrolle der kroatischen Serben stehenden Thilen Kroa
tiens, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481153 vom 
20. Dewnber 1993 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
1994/12 der Menschenrechtskommission vom 9. März 199432 

und der Resolution 900 (1994) des sic!ierheitsrats vom 
4. März 1994, in der der Rat alle Parteien aufgefordert hat, die 
Bewegungsfreiheit der ZivilbevöIkerung und der humanitären 
Hilfsgilter nach und aus Sangewo sowie innerhalb der Stadt zu 
gewährleisten, 

Insbesondere unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats 808 (1993) vom 22. Fehrunr 1993, 827 (1993) 
vom 25. Mai 1993 und 855 (1993) vom 9. August 1993, in 
denen der Rat unter anderem verlangt hat, daß alle Parteien 
und anderen Beteiligten im ehemaligen Jugoslawien alle 
Verstöße gegen das humanitäre Völkmrecht sofort einstellen 
und unterlassen, in denen er den Generalsekretl!r ersucht hat, 
eine Sachverstiindigt'Dkommission einzusetzen mit dem 
Auftrag,1nformatIonen Ilher im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangene schwere Verstöße gegen das humani
täre Völkmrecht zu prüfen und zu analysieren, und worin er 
ein internationales Gericht zur Verfolgung der fiIr derartige 
Verstöße VerantwortIichen geschaffen hat, 

sowie unter Hinweis auf die Reso!utionen des Sicherheits
rats 824 (1993) vom 6. Mai 1993 und 836 (1993) vom 4. Juni 
1993, in denen der Rat erkIIirt hat, daß Sarajewo, ThzIa, 2epa, 
Gorazde, BibaC und Srebrenica und deren umliegende Gebiete 
als Sicherheitszonen behandelt werden sollen und daß den 
internationalen humanitären ÜIJ!811iSationen freier und 
ungehinderter Zugang zu diesen Zunen gewährt werden sou. 

"QJt/ejst besorgt Ilher die in ganz Bosnien und Herzegowina 
herrschende Situation und die sieh rasch verschlechternde 
r.age in den Sicherheitszonen von Sarajewo, ThzIa, Gorazde, 
~a und Srebrenica, insbesondere die flagranten, sich über 
alle Abmachungen hinwegsetzenden Verletzungen der Sicher
beitszone von BibaC, die wiederholten Angriffen der bos
nischen Serben und der Streitkräfte der kroatischen Serben 
ausgesetzt war, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes fiIr die Bemllhungen, 
welche die VIlrtreter der Vereinten Nationen, der Europliisehen 
Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Rus
sischen Föderation unternommen haben, um den Parteien bei 
der Herbeifllhrung einer Regelung des Konflikts In Bosnien 
und Herzegowina behilflich zu sein, und fiIr die Arbeit, die die 
Botschafter der Vereinigten Stasteu von Amerika und der 
Russischen Föderation sowie die Vertreter der Europäischen 
Union und der Vereinten Nationen in Zagreb geleistet haben, 
um eine Waffenruhe und letztlich eine Beilegung der Situation 
in Kroatien herheizufIIhren was alles, sofern alle Parteien ihre 
Znstimmung geben, zu einer beträchtlichen Verbesserung der 
Menschenrechtssituation der Angehörigen aller ethnischen 
Gruppen in Bosnien und Herzegowina, in Kroatien und in der 
BundesrepublikJugosIawien (Serbien und Montenegro) fIlhren 
könnte, 

mit Genugtuung Ilher die Bemllhungen, welche die Schutz
truppe der Vereinten Nationen unternimmt, um bei der 
Schaffung der Voratlsset71Jogen fiIr die friedliche Regelung 
der Kont1lkte in Bosnien und Herzegowina und in Kroatien 




